


Begründung  zur Änderung des Flächennutzungsplans in 
Alt-Saarbrücken - „Metzer Straße“ 

 
Die Änderung des Flächennutzungsplans hat das Ziel, die bestehenden gewerblichen Nut-
zungen auf der nördlichen Seite der Metzer Straße im Bereich zwischen der Auffahrt zur A 6 
und der Straße „An der neuen Bremm“ durch die Darstellung einer „gewerblichen Baufläche“ 
zu sichern. Die ursprüngliche Planungsabsicht, eine Durchmischung von nicht störendem 
Gewerbe und Wohnen zu entwickeln, wird aufgegeben. 
Die Änderung betrifft die gewerbliche Randbebauung auf der nördlichen Seite der Metzer 
Straße vom Grundstück Metzer Straße 122 bis zum  Grundstück Metzer Straße 136. In die-
sem Bereich sind u. a. die Gewerbebetriebe Trift-Transporte GmbH, SKS Transport, eine 
Autowaschanlage sowie die Steinmetzbetriebe Weber, Mohr und Göllner ansässig. 
 
Die Landeshauptstadt Saarbrücken stellt parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans 
den Bebauungsplan Nr. 115.08.00 „Südliche Metzer Straße“ auf. Sein Geltungsbereich geht 
über die erforderliche Änderungsabsicht zum Flächennutzungsplan hinaus und verfolgt städ-
tebauliche Entwicklungsziele, die mit den bestehenden Planzielen des Flächennutzungs-
plans übereinstimmen. 
 
Durch die Änderung der Nutzungsdarstellung ergeben sich keine Auswirkungen auf die Ver-
kehrs- und sonstige Infrastrukturerschließung. 
Die Änderung berührt keine originären Ziele des Landschaftsplans, der das Gebiet als 
„Mischbaufläche“ darstellt. 
Auswirkungen auf die Umweltverhältnisse ergeben sich durch die Änderung der Darstellung 
nicht. Die bauliche Nutzung wird lediglich in ihrem Bestand gesichert. Ein Eingriff in Natur 
und Landschaft wird mit der Planung nicht vorbereitet. Auf eine Umweltprüfung und einen 
Umweltbericht wird daher verzichtet.  
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